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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2000 Ausgegeben am 11. Juli 2000 Teil I

59. Bundesgesetz: Exekutionsordnungs-Novelle 2000 – EO-Nov. 2000
(NR: GP XXI RV 93 AB 143 S. 29. BR: AB 6125 S. 666.)

59. Bundesgesetz, mit dem die Exekutionsordnung geändert wird (Exekutionsordnungs-
Novelle 2000 – EO-Nov. 2000)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen der Exekutionsordnung

Die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 147/1999, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 55 wird folgender § 55a samt Überschrift eingefügt:

„Berücksichtigung des Grundbuchsstands

§ 55a. Ist für eine Entscheidung des Gerichts die Kenntnis des Grundbuchsstands von Bedeutung, so
hat es diesen von Amts wegen zu erheben. Bei unverbücherten Liegenschaften und Superädifikaten ist in
die Liegenschafts- und Bauverkehrskartei Einsicht zu nehmen.“

2. § 56 Abs. 2 lautet:

„(2) Wenn der Verhandlung oder Einvernehmung ein Antrag einer Partei oder ein von Amts wegen
in Aussicht genommenes Vorgehen des Gerichts zugrunde liegt, so sind, falls das Gesetz nichts anderes
bestimmt, diejenigen Personen, die trotz gehöriger Ladung nicht erscheinen, als diesem Antrag oder
diesem Vorgehen zustimmend zu behandeln. Der wesentliche Inhalt des Antrags oder des von Amts
wegen in Aussicht genommenen Vorgehens und die mit dem Nichterscheinen verbundenen Rechtsfolgen
sind in der Ladung anzugeben.“

3. § 71 samt Überschrift lautet:

„Öffentliche Bekanntmachung, Ediktsdatei

§ 71. (1) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch Aufnahme in die Ediktsdatei.

(2) Bei Versteigerungsedikten kann das Gericht jedoch von Amts wegen oder auf Antrag verfügen,
dass das Edikt auch in Zeitungen veröffentlicht oder sonst bekannt gemacht wird, wenn dadurch
offenkundig mehr Kaufinteressenten angesprochen werden. Die Parteien und sonstige Beteiligte können
verlangen, dass mit der vom Gericht angeordneten Bekanntmachung auf ihre Kosten weitere entgeltliche
Bekanntmachungen verbunden werden.“

4. Nach § 71 wird folgender § 71a samt Überschrift eingefügt:

„Löschen der Daten der Ediktsdatei

§ 71a. (1) Tagsatzungen, Termine und für Anträge eingeräumte Fristen sind nach dem dort
vorgesehenen Termin bzw. dem Fristende zu löschen.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Bestellungen von Kuratoren zu löschen, sobald der
Kurator rechtskräftig seines Amtes enthoben wurde oder die Kuratel sonst erloschen ist.

(3) Die übrigen Daten sind zu löschen, wenn seit der Aufnahme in die Ediktsdatei ein Monat
vergangen ist.“
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5. Nach § 74 wird folgender § 74a samt Überschrift eingefügt:

„Barauslagen

§ 74a. Der betreibende Gläubiger, der einen Antrag im elektronischen Rechtsverkehr einbringt,
braucht Barauslagen, wenn sie den Betrag von 30 Euro nicht übersteigen, nur auf Aufforderung des
Gerichts zu belegen. Diese Aufforderung ist bei Bedenken gegen die Richtigkeit der verzeichneten
Barauslagen oder auf Verlangen des Verpflichteten zu erlassen. § 54b Abs. 2 Z 3 und §§ 54c ff sind
sinngemäß anzuwenden, wobei der Verpflichtete im Einspruch nur geltend machen kann, dass die vom
betreibenden Gläubiger verzeichneten Barauslagen diesem nicht oder nicht in der geltend gemachten
Höhe entstanden sind.“

6. § 75 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt nicht, wenn die Exekution eingestellt wird, weil dem Verpflichteten im Titelverfahren die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bewilligt wurde.“

7. § 82 samt Überschrift lautet:

„Zuständigkeit

§ 82. Für die Vollstreckbarerklärung ist zuständig:
1. das Bezirksgericht, bei dem der Verpflichtete seinen Wohnsitz oder Sitz hat, oder
2. das nach §§ 18 und 19 bezeichnete Bezirksgericht, in Wien das nach dem Bezirksgerichts-

Organisationsgesetz für Wien in Exekutionssachen zuständige Gericht.“

8. § 84 samt Überschrift lautet:

„Rekurs

§ 84. (1) Im Verfahren über einen Rekurs gegen einen Beschluss über den Antrag auf Vollstreckbar-
erklärung ist § 521a ZPO mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass die Fristen für Rekurs und
Rekursbeantwortung jeweils einen Monat betragen.

(2) Wird dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung ganz oder teilweise stattgegeben, so gilt für den
Rekurs des Antragsgegners an das Gericht zweiter Instanz Folgendes:

1. Befindet sich der Wohnsitz oder Sitz des Antragsgegners nicht im Inland und stellt der Rekurs
dessen erste Möglichkeit dar, sich am Verfahren zu beteiligen, so beträgt die Frist für den Rekurs
zwei Monate. Die Frist für die Rekursbeantwortung beträgt auch in diesem Fall einen Monat.

2. Im Rekurs gegen die Vollstreckbarerklärung können Gründe für deren Versagung auch dann
geltend gemacht werden, wenn sie in erster Instanz nicht aktenkundig waren. Der Antragsgegner
ist dabei zur gleichzeitigen Geltendmachung aller nicht aktenkundigen Versagungsgründe bei
sonstigem Ausschluss verpflichtet.

(3) Wird der Antrag auf Vollstreckbarerklärung ganz oder teilweise abgewiesen und erhebt der
Antragsteller dagegen Rekurs, so ist auf die Rekursbeantwortung des Antragsgegners Abs. 2 Z 1 erster
Satz und Z 2 entsprechend anzuwenden.

(4) Gegen die Entscheidung über einen wegen der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbar-
erklärung erhobenen Rekurs ist ein weiterer Rekurs nicht deshalb unzulässig, weil das Gericht zweiter
Instanz die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung zur Gänze bestätigt hat.

(5) Ist der ausländische Exekutionstitel nach den Rechtsvorschriften des Ursprungsstaates noch nicht
rechtskräftig, so kann das mit einem Rekurs gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbar-
erklärung befasste Gericht auf Antrag des Antragsgegners das Verfahren zur Vollstreckbarerklärung bis
zum Eintritt der Rechtskraft des ausländischen Exekutionstitels unterbrechen, wobei es dem Antrags-
gegner eine angemessene Frist für das Einlegen eines Rechtsmittels im Ursprungsstaat setzen kann. Das
Gericht kann außerdem die Vornahme bereits zulässiger Exekutionshandlungen davon abhängig machen,
dass der betreibende Gläubiger eine vom Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit für
den dem Verpflichteten drohenden Schaden leistet.“

9. § 86 lautet:

„§ 86. Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, soweit nach Völkerrecht oder in
Rechtsakten der Europäischen Union anderes bestimmt ist.“
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10. §§ 133 bis 138 samt Überschriften lauten:

„Exekutionsantrag

§ 133. (1) Zu Gunsten einer vollstreckbaren Geldforderung kann auf Antrag des betreibenden
Gläubigers die Zwangsversteigerung einer Liegenschaft, eines Superädifikats oder eines Baurechts des
Verpflichteten bewilligt werden.

(2) Ist dem Antrag ein Verzeichnis der Personen, denen an der Liegenschaft oder dem Superädifikat
dingliche Rechte zustehen oder zu deren Gunsten Bestand-, Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte eingetragen
sind, und ihrer Adressen nicht angeschlossen, so ist der Exekutionsantrag aus diesem Grund nicht
abzuweisen. Das Gericht kann den betreibenden Gläubiger auffordern, binnen einer festzusetzenden Frist
ein solches Verzeichnis vorzulegen.

Superädifikat

§ 134. Bei einem Superädifikat, für das bei Gericht keine Urkunden nach § 1 UHG hinterlegt oder
eingereiht sind, hat der Gläubiger das Eigentum oder den Besitz des Verpflichteten zu behaupten und
durch Urkunden glaubhaft zu machen. Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so haben der Exekutions-
bewilligung Erhebungen des Gerichtsvollziehers und eine Einvernahme des Verpflichteten über die Frage
des Eigentums oder des Besitzes voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat das Exekutions-
gericht von Amts wegen die pfandweise Beschreibung des Superädifikats (§§ 90 ff) zu Gunsten der
vollstreckbaren Forderung des betreibenden Gläubigers anzuordnen.

Betreibender Gläubiger mit Pfandrecht

§ 135. Ist für die hereinzubringende vollstreckbare Forderung schon ein Pfandrecht an der
Liegenschaft des Verpflichteten rechtskräftig begründet, so bedarf es der Vorlage einer Ausfertigung des
Exekutionstitels nicht; die Exekution ist im Rang dieses Pfandrechts zu bewilligen, wenn der betreibende
Gläubiger dies beantragt und die Identität der Forderung nachweist.

Zustellungen

§ 136. (1) Die Bewilligung der Exekution ist dem betreibenden Gläubiger, dem Verpflichteten und
allen Personen, für die auf der Liegenschaft ein Wiederkaufsrecht einverleibt ist, zuzustellen. Weicht die
aus dem Grundbuch ersichtliche Adresse des Verpflichteten von der im Exekutionsantrag oder im
Exekutionstitel angegebenen Adresse ab, so ist die Exekutionsbewilligung auch an die im Grundbuch
angegebene Adresse zu übersenden.

(2) Dem betreibenden Gläubiger ist zugleich der Erlag eines Kostenvorschusses binnen einer
mindestens vierwöchigen Frist aufzutragen. Den Wiederkaufsberechtigten ist mitzuteilen, dass sie ihr
Recht bei sonstigem Ausschluss innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Verständigung auszuüben
haben.

Anmerkung

§ 137. (1) Das Bewilligungsgericht hat von Amts wegen anzuordnen, dass die Bewilligung der
Zwangsversteigerung bei der betreffenden Liegenschaft unter Angabe des betreibenden Gläubigers und
der betriebenen Forderung bücherlich angemerkt wird (Anmerkung der Einleitung des Versteigerungs-
verfahrens). Ist das Bewilligungsgericht nicht auch Grundbuchsgericht, so hat es dieses unter Anschluss
der erforderlichen Anzahl von Ausfertigungen um die Anmerkung zu ersuchen. Wurde die Zwangs-
versteigerung zur Hereinbringung einer schon pfandrechtlich sichergestellten Forderung bewilligt, so ist
in der Anmerkung darauf hinzuweisen.

(2) Bei Superädifikaten ist die bewilligte Versteigerung im Protokoll über die Vornahme der
pfandweisen Beschreibung anzumerken.

(3) Wenn das Versteigerungsverfahren nach dem Grundbuchsstand undurchführbar ist, ist § 101
sinngemäß anzuwenden.

Wirkung der Anmerkung

§ 138. (1) Die Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens hat die Folge, dass die
bewilligte Versteigerung gegen jeden späteren Erwerber der Liegenschaft durchgeführt werden kann und
dass der Gläubiger, zu dessen Gunsten die Anmerkung erfolgt, in Bezug auf die Befriedigung seiner
vollstreckbaren Forderung samt Nebengebühren aus dem Versteigerungserlös allen Personen vorgeht,
welche erst später bücherliche Rechte an der Liegenschaft erwerben oder die Versteigerung dieser
Liegenschaft erwirken. Für die Priorität des Befriedigungsrechts des betreibenden Gläubigers ist der
Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Ersuchen um den Vollzug der Anmerkung beim Buchgericht
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eingelangt ist, oder wenn das Buchgericht selbst zur Bewilligung der Versteigerung berufen war, der
Zeitpunkt der Anbringung des Versteigerungsantrags (§ 29 GBG). Bei Superädifikaten entscheidet der
Zeitpunkt der pfandweisen Beschreibung oder der Anmerkung der Versteigerungsbewilligung auf dem
Protokoll über die vorausgegangene pfandweise Beschreibung. Ein Rangvorbehalt nach § 58 GBG bleibt
unberücksichtigt, wenn bis zur Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens hievon kein
Gebrauch gemacht wurde.

(2) Ab dem Zeitpunkt der Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens sind Rechtshand-
lungen des Verpflichteten, die die in Exekution gezogene Liegenschaft oder das Superädifikat sowie
deren Zubehör betreffen und die nicht zur ordentlichen Verwaltung gehören, den Gläubigern und dem
Ersteher gegenüber unwirksam.“

11. § 139 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 lautet:

„(1) Nach Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens kann, solange dieses im Gang ist,
zu Gunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen ein besonderes Versteigerungsverfahren hinsichtlich
derselben Liegenschaft oder desselben Superädifikats nicht mehr eingeleitet werden.“

b) Abs. 4 letzter Satz lautet:

„Von jedem Beitritt hat das Exekutionsgericht auch den Verpflichteten zu verständigen.“

12. In § 140 Abs. 3 wird das Zitat „254 Abs. 1“ durch das Zitat „254 Abs. 2“ ersetzt.

13. In § 141 werden die Abs. 2 bis 3 durch folgende Absätze ersetzt:

„(2) Sind Grundstücke verschiedener Kulturgattung, Flächenwidmung oder Nutzung zu schätzen, so
sind für die einzelnen Arten von Grundstücken besondere Sachverständige beizuziehen, wenn dies zur
richtigen Ermittlung des Wertes unerlässlich erscheint.

(3) Zur Befundaufnahme und Beschreibung der Liegenschaft sind der Verpflichtete, der betreibende
Gläubiger sowie unter gleichzeitiger Verständigung von der Bewilligung der Versteigerung alle Personen
zu laden, für die nach dem Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden Urkunden auf der Liegenschaft
dingliche Rechte und Lasten begründet sind.

(4) Der Sachverständige hat in das Gutachten auch einen Lageplan und bei Gebäuden auch einen
Grundriss sowie zumindest ein Bild aufzunehmen. Er hat dem Gericht eine Kurzfassung des Gutachtens,
die auch einen Lageplan und bei Gebäuden einen Grundriss sowie zumindest ein Bild enthalten muss, in
elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

(5) Der Sachverständige haftet nach § 1299 ABGB dem Ersteher und allen Beteiligten für Ver-
mögensnachteile, die er ihnen durch pflichtwidrige Führung seines Amtes verursacht.“

14. § 142 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Anordnung der Schätzung der Liegenschaft kann unterbleiben, wenn die Liegenschaft aus
Anlass eines früheren gerichtlichen Verfahrens geschätzt wurde, seither nicht mehr als zwei Jahre
verstrichen sind und eine wesentliche Veränderung der Beschaffenheit der Liegenschaft inzwischen nicht
stattgefunden hat. Unter der gleichen Voraussetzung kann von der neuerlichen Beschreibung und
Schätzung des Zubehörs einer Liegenschaft abgesehen werden, wenn sich seither weder Beschaffenheit
noch Umfang dieses Zubehörs wesentlich geändert haben.“

15. § 143 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Belastung“ durch das Wort „Belastungen“ ersetzt.

b) Abs. 4 lautet:

„(4) Ist offenkundig, dass ein höherer Erlös erzielt werden wird, wenn mehrere Grundstücke eines
Grundbuchskörpers einzeln oder in Gruppen versteigert werden oder bei gemeinsamer Versteigerung
mehrerer Eigentumswohnungen, so hat der Sachverständige auch zu ermitteln, welchen Wert die
einzelnen Grundstücke eines Grundbuchskörpers oder die Gruppen von Grundstücken oder die
gemeinsam zu versteigernden Eigentumswohnungen haben.“

16. §§ 144 bis 149 samt Überschriften lauten:

„Bekanntgabe des Schätzwerts

§ 144. Dem Verpflichteten, dem betreibenden Gläubiger sowie allen Personen, für die nach dem
Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden Urkunden auf der Liegenschaft dingliche Rechte und Lasten
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begründet sind, ist der Schätzwert bekannt zu geben. Sie sind gleichzeitig aufzufordern, ihre Einwen-
dungen binnen einer festzusetzenden Frist geltend zu machen.

Ergänzung der Schätzung

§ 145. Spätestens nach Ablauf der Frist zur Erstattung von Einwendungen gegen den Schätzwert hat
das Exekutionsgericht alle nötigen Ergänzungen, Richtigstellungen und Verbesserungen des Schätzungs-
gutachtens von Amts wegen zu veranlassen.

Änderung der gesetzlichen Versteigerungsbedingungen

§ 146. (1) Das Gericht hat, wenn dadurch voraussichtlich ein höherer Erlös zu erzielen sein wird, auf
Antrag oder, wenn dies in den Fällen der Z 1 bis 3 offenkundig ist, auch von Amts wegen nach Ein-
vernahme des Verpflichteten, des betreibenden Gläubigers und aller Personen, für die nach Inhalt der dem
Gericht darüber vorliegenden Urkunden auf der Liegenschaft oder dem Superädifikat dingliche Rechte
begründet sind, festzulegen, dass

1. mehrere Grundstücke eines Grundbuchskörpers einzeln oder in Gruppen zu versteigern sind und
dass der Grundbuchskörper vor der Erteilung des Zuschlags zweimal, und zwar einmal als
Ganzes und dann die einzelnen Grundstücke, ausgeboten werden soll;

2. mehrere ein wirtschaftliches Ganzes bildende Grundbuchskörper gemeinsam ausgeboten werden
sollen;

3. wenn mit den Miteigentumsanteilen des Verpflichteten Wohnungseigentum an mehr als einer
Wohnung verbunden ist, eine gemeinsame Versteigerung der einzelnen Eigentumswohnungen
erfolgen soll;

4. Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Reallasten, denen der Vorrang vor dem Befriedigungs-
recht des betreibenden Gläubigers oder einem eingetragenen Pfandrecht eines Gläubigers zu-
kommt, vom Ersteher nicht oder nur unter Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen sind;
hiezu ist auch die Zustimmung des Berechtigten erforderlich;

5. ein höherer Betrag als geringstes Gebot der Versteigerung zugrunde gelegt wird; hiezu ist die
Zustimmung des betreibenden Gläubigers erforderlich.

Die Zustellung des Beschlusses kann unterbleiben, wenn das Versteigerungsedikt unverzüglich zugestellt
wird.

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 1 und 3 ist spätestens innerhalb der zum Erlag des Kostenvorschusses
für die Schätzung der Liegenschaft offen stehenden Frist, der Antrag nach Abs. 1 Z 2, 4 und 5 längstens
bis 14 Tage nach Bekanntgabe des Schätzwerts zu stellen.

Vadium

§ 147. (1) Die zu leistende Sicherheit beträgt 10% des Schätzwerts. Als Sicherheitsleistung kommen
nur Sparurkunden in Betracht. Auch eine Sparurkunde im Sinn des § 31 Abs. 3 erster Satz Bankwesen-
gesetz ist als Sicherheitsleistung geeignet. Das Gericht kann hierüber auch ohne Unterschrift des
ursprünglich Berechtigten und ohne Angabe des Losungsworts verfügen.

(2) Personen, die sich namens einer unter staatlicher oder Landesverwaltung stehenden Anstalt an
der Versteigerung beteiligen und eine Bestätigung der für die Verwaltung zuständigen Bundes- oder
Landesbehörde vorlegen, dass es sich um eine Anstalt der genannten Art handelt, sowie Personen, die sich
namens des Staates oder eines Landes an der Versteigerung beteiligen, haben keine Sicherheitsleistung zu
erlegen.

(3) Der Richter, der den Versteigerungstermin leitet, kann dem betreibenden Gläubiger oder
Personen, für die auf der Liegenschaft bücherlich sichergestellte Forderungen haften, die Sicherheits-
leistung ganz oder teilweise erlassen, wenn die Forderung die Höhe des geringsten Gebots nicht über-
steigt.

Erlag des Vadiums; Veräußerungs- und Belastungsverbot

§ 148. (1) Vor Zuschlagserteilung ist der Meistbietende zum Erlag des Vadiums aufzufordern. Erlegt
er nicht unverzüglich, so ist ausgehend von dem dem Bietgebot des Meistbietenden vorangehenden
Bietgebot die Versteigerung weiterzuführen und über den Meistbietenden, der die Sicherheitsleistung
nicht erlegt hat, eine Ordnungsstrafe bis zu 10 000 Euro zu verhängen.

(2) Das erlegte Vadium ist bis zum vollständigen Erlag des Meistbots oder bis zur rechtskräftigen
Versagung des Zuschlags in gerichtlicher Verwahrung zu halten.

(3) Insoweit dem Ersteher nach § 147 Abs. 3 die Sicherheitsleistung erlassen wurde, ist ihm sogleich
nach Schluss der Versteigerung die Veräußerung, Belastung oder Verpfändung der bücherlich sicher-
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gestellten Forderung zu untersagen und dieses Verbot von Amts wegen im Grundbuch bei der betreffen-
den Forderung anzumerken. Eintragungen, die gegen ihn nach dieser Anmerkung erwirkt werden, können
die Verwendung der Forderung zur Befriedigung aller aus der Versteigerung gegen den Ersteher sich
ergebenden Ansprüche nicht hindern.

Verwahrung des Vadiums

§ 149. (1) Der Ersteher kann im Fall des § 148 Abs. 3 jederzeit durch nachträglichen Erlag des
Vadiums (§ 147 Abs. 1) die Aufhebung des zufolge § 148 erlassenen Verbots und die bücherliche
Löschung der Anmerkung erwirken.

(2) Jede als Sicherheitsleistung des Erstehers bei Gericht verwahrte Sache haftet von der Zeit ihrer
Übergabe als Pfand für alle aus der Versteigerung wider den Ersteher sich ergebenden Ansprüche.“

17. § 150 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 lautet:

„(1) Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Reallasten, denen der Vorrang vor dem Befriedigungs-
recht eines betreibenden Gläubigers oder einem eingetragenen Pfandrecht zukommt, sind vom Ersteher
ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen. Nachfolgende Lasten sind nur insoweit zu über-
nehmen, als sie nach der ihnen zukommenden Rangordnung in der Verteilungsmasse Deckung finden.“

b) In Abs. 2 entfällt das Klammerzitat.

18. Nach § 150 wird folgender § 150a samt Überschrift eingefügt:

„Vorrangseinräumung

§ 150a. Im Fall einer nur relativ wirksamen Vorrangseinräumung im Sinne des § 30 Abs. 3 GBG ist
bei der Meistbotsverteilung das vortretende Recht an seiner ursprünglichen Stelle zu berücksichtigen,
wenn das Recht, das nach seinem ursprünglichen Rang vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot
zu übernehmen ist, zurücktritt und ein seiner Natur nach verschiedenes Recht vortritt.“

19. § 151 samt Überschrift lautet:

„Geringstes Gebot

§ 151. (1) Das geringste Gebot ist der halbe Schätzwert.

(2) Gebote, die das geringste Gebot nicht erreichen, dürfen bei der Versteigerung nicht berücksichtigt
werden.

(3) Wird im Versteigerungstermin weniger geboten, als das geringste Gebot beträgt, so darf der
Verkauf der Liegenschaft nicht stattfinden. Auf einen binnen zwei Jahren zu stellenden Antrag ist ein
weiterer Versteigerungstermin anzuberaumen. Die neuerliche Versteigerung ist unter entsprechender
Anwendung der für die erste Versteigerung geltenden Vorschriften durchzuführen. Lag der ersten
Versteigerung ein höheres geringstes Gebot als der halbe Schätzwert zugrunde, so kann gleichzeitig
beantragt werden, dass dieses auf den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag herabgesetzt wird.“

20. § 152 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 bis 3 lauten:

„(1) Das Meistbot ist binnen zwei Monaten ab Rechtskraft der Zuschlagserteilung bei Gericht zu
erlegen. Unterliegt die Übertragung des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen, so beginnt
die Frist mit der Rechtskraft des Beschlusses, womit der Zuschlag für wirksam erklärt wird. Der zu
erlegende Betrag vermindert sich um jene Beträge, die auf Forderungen von Pfandgläubigern, die aus dem
Meistbote voraussichtlich zum Zuge gelangen und mit der Übernahme der Schuld durch den Ersteher
einverstanden sind oder auf pfandrechtlich sichergestellte Forderungen, Dienstbarkeiten, Ausgedinge und
andere Reallasten, die vom Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot übernommen werden müssen,
entfallen. Rückständige Renten, Unterhaltsgelder und andere wiederkehrende Leistungen, rückständige
Zinsen der zur Übernahme bestimmten Forderungen sowie Prozess- und Exekutionskosten dürfen bei
dieser Berechnung nicht in Anschlag gebracht werden.

(2) Auch das bei Gericht erlegte Vadium vermindert den zu erlegenden Betrag des Meistbots.

(3) Der Ersteher hat das Meistbot, soweit es nicht auf Forderungen und Lasten aufzurechnen ist, vom
Tag der Erteilung des Zuschlags bis zum Erlag mit 4% zu verzinsen. Diese Zinsen sowie die Zinsen der
bei Gericht erlegten Beträge des Meistbots fallen in die Verteilungsmasse.“

b) Abs. 5 wird aufgehoben.
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21. § 153 erhält folgende Überschrift:

„Kündigung pfandrechtlich sichergestellter Forderungen“

22. Nach § 153 wird folgender § 153a samt Überschrift eingefügt:

„Nutzungsverhältnis bei Superädifikat

§ 153a. Bei Versteigerung eines Superädifikats tritt der Ersteher in das bestehende Nutzungs-
verhältnis ein. Der Eigentümer kann jedoch das Nutzungsverhältnis aus wichtigem Grund kündigen.“

23. § 154 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Wenn das Meistbot vom Ersteher nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß berichtigt wird, findet
auf Antrag oder von Amts wegen die Wiederversteigerung der Liegenschaft auf Kosten und Gefahr des
säumigen Erstehers statt.

(2) Die Wiederversteigerung unterbleibt, wenn der säumige Ersteher vor Ablauf der Frist zum
Rekurs gegen die Anordnung der Wiederversteigerung den noch offenen Betrag des Meistbots samt
Zinsen bei Gericht erlegt. Mit Rechtskraft der Anordnung der Wiederversteigerung verliert die erste
Versteigerung ihre Wirksamkeit.“

b) In Abs. 3 lautet der zweite Satz:

„Der säumige Ersteher ist vom Bieten nicht ausgeschlossen; er hat jedoch eine Sicherheitsleistung in der
Höhe des geringsten Gebots vor dem Beginn des Bietens zu erlegen.“

24. § 155 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Haftung des säumigen Erstehers“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Der säumige Ersteher haftet für den Ausfall am Meistbot, der sich bei der Wiederversteigerung
ergibt, für die Kosten der Wiederversteigerung, die entgangenen Zinsen nach § 152 Abs. 3 und für alle
sonst durch seine Saumsal verursachten Schäden sowohl mit dem Vadium und dem erlegten Betrag des
Meistbots wie mit seinem übrigen Vermögen.“

c) Abs. 2 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Der Ausfall am Meistbot, die Kosten der Wiederversteigerung und die entgangenen Zinsen gemäß § 152
Abs. 3 sind von Amts wegen durch Beschluss des Exekutionsgerichtes festzustellen. Der festgestellte
Betrag ist mit 4% zu verzinsen. Soweit diese Beträge nicht aus dem Vadium und dem erlegten Betrag des
Meistbots berichtigt werden können, findet zu ihrer Hereinbringung nach Rechtskraft des Beschlusses
Exekution statt.“

d) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Bleibt die Wiederversteigerung erfolglos, so gilt als Ausfall am Meistbot der Unterschiedsbetrag
zwischen dem geringsten Gebot (§ 151) und dem Meistbot des säumigen Erstehers.“

25. § 156 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:

„Dies gilt auch dann, wenn die Übertragung des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen
unterliegt.“

b) Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Kosten einer zwangsweisen Räumung sind durch Beschluss des Exekutionsgerichtes festzusetzen;
dem Verpflichteten ist die Zahlung an den Ersteher aufzutragen.“

26. § 157 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rückerstattung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Wenn der Zuschlag rechtskräftig aufgehoben wird oder wenn er infolge der Anordnung der
Wiederversteigerung oder der gerichtlichen Annahme eines Überbots seine Wirksamkeit verliert, hat der
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Ersteher die bezogenen Früchte und Einkünfte zurückzuerstatten. Er darf jedoch, wenn nicht wegen seiner
Saumsal Wiederversteigerung stattfindet, die von ihm in der Zwischenzeit entrichteten Steuern und
öffentlichen Abgaben, die auf Erzielung der Früchte und Einkünfte verwendeten Kosten und die Zinsen
des gerichtlich erlegten Betrags des Meistbots vom jeweiligen Erlagstag an in Abrechnung bringen.“

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Wird der auf Grund landesgesetzlicher Grundverkehrsgesetze unter Vorbehalt erteilte Zuschlag
nicht rechtswirksam, so sind für die Wiederversteigerung die entsprechenden landesgesetzlichen Sonder-
vorschriften zu beachten.“

27. § 158 samt Überschrift lautet:

„Einstweilige Verwaltung

§ 158. (1) Ab Zuschlagserteilung, jedoch nur solange die zur Versteigerung gelangte Liegenschaft
dem Ersteher noch nicht übergeben wurde, können der betreibende Gläubiger, jeder auf der Liegenschaft
pfandrechtlich sichergestellte Gläubiger sowie der Ersteher, wenn er mit dem Erlag des Meistbotes nicht
säumig ist, beim Exekutionsgericht den Antrag auf Anordnung einer einstweiligen Verwaltung der
versteigerten Liegenschaft stellen.

(2) Eine einstweilige Verwaltung ist auch dann zulässig, wenn der Zuschlag auf Grund landes-
gesetzlicher Grundverkehrsgesetze noch nicht rechtswirksam ist.“

28. § 159 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Einstweilige Verwaltung – anzuwendende Bestimmungen“

b) Z 2 bis 5 lauten:

„2. die dem betreibenden Gläubiger eingeräumte Einflussnahme auf die Verwaltung gebührt in
gleichem Maß dem Gläubiger, der die Verwaltung nach der Versteigerung beantragt hat, sowie,
wenn er nicht selbst Verwalter ist, dem Ersteher, so lange er mit dem Erlag des Meistbots nicht
säumig ist;

3. die Verwaltung endet mit rechtskräftiger Einstellung des Versteigerungsverfahrens oder mit
Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher (§ 156 Abs. 2); das Exekutionsgericht hat in diesen
Fällen die nach § 130 erforderlichen Aufträge zu erlassen, außer der Ersteher wurde im zweiten
Fall zum Verwalter bestellt;

4. aus den Erträgnissen sind nur die Kosten der Verwaltung und die in § 120 Abs. 2 Z 1 bis 3
bezeichneten Auslagen, soweit sie während der Verwaltung fällig werden, zu berichtigen; die
danach erübrigenden Erträgnisse sind gerichtlich zu erlegen und werden dem Ersteher erst nach
dem Erlag des gesamten Meistbots ausgefolgt; wenn der Zuschlag früher rechtskräftig auf-
gehoben wird oder wenn er infolge der Anordnung der Wiederversteigerung oder der gericht-
lichen Annahme eines Überbots seine Wirksamkeit verliert, fallen die gerichtlich erlegten
Erträgnisse in die Verteilungsmasse;

5. anstelle des Erstehers kann von Amts wegen oder auf Antrag ein anderer Verwalter ernannt
werden, wenn der Ersteher mit dem Erlag des Meistbots säumig wird oder wenn die Abnahme
der Verwaltung aus anderen erheblichen Gründen notwendig oder zweckmäßig erscheint.“

29. § 160 samt Überschrift lautet:

„Einstweilige Verwaltung bei Aufhebung oder Unwirksamkeit des Zuschlags

§ 160. Eine gemäß § 158 angeordnete Verwaltung hat, wenn der Zuschlag rechtskräftig aufgehoben
wird oder wenn er infolge der Anordnung der Wiederversteigerung oder der gerichtlichen Annahme eines
Überbots seine Wirksamkeit verliert, bis zur Übergabe der Liegenschaft an den neuen Ersteher fort-
zudauern. Dem früheren Ersteher ist die Verwaltung abzunehmen. Wenn auf Grund landesgesetzlicher
Grundverkehrsgesetze die erneute Versteigerung bewilligt wird, so ist dem Meistbietenden der ersten
Versteigerung die einstweilige Verwaltung erst dann abzunehmen, wenn im neuerlichen Versteigerungs-
termin einem anderen Bieter der Zuschlag erteilt worden ist. Anstelle des früheren Verwalters kann unter
den in § 159 Z 1 angegebenen Voraussetzungen der neue Ersteher auf seinen Antrag zum Verwalter
ernannt werden.“

30. § 161 erhält folgende Überschrift:

„Übergang der Zwangsverwaltung in eine einstweilige Verwaltung“

31. §§ 162 bis 168 werden aufgehoben.
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32. § 169 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Anberaumung des Versteigerungstermins“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Nach Ablauf der Einwendungsfrist gegen den Schätzwert bestimmt das Gericht den Versteige-
rungstermin.“

c) Abs. 3 und 4 lauten:

„(3) Vor Eintritt der Rechtskraft der Versteigerungsbewilligung und vor rechtskräftiger Entscheidung
nach § 146 Abs. 1 darf die Versteigerung nicht vorgenommen werden.

(4) Ist zur Zeit der Anberaumung des Versteigerungstermins die Frist zur Anfechtung des die Ver-
steigerungsbedingungen ändernden Beschlusses noch nicht verstrichen oder ein gegen diesen Beschluss
angebrachter Rekurs noch anhängig, so hat das Exekutionsgericht bei der Terminsanberaumung darauf
entsprechend Rücksicht zu nehmen.“

33. §§ 170 bis 174 werden durch folgende Bestimmungen samt Überschriften ersetzt:

„Inhalt des Versteigerungsedikts

§ 170. Das Versteigerungsedikt muss enthalten:
1. die deutliche Bezeichnung der zur Versteigerung gelangenden Liegenschaft unter Angabe der

genauen Adresse, der Einlagezahl und der Katastralgemeinde,
2. eine kurze Bezeichnung des mitzuversteigernden Zubehörs,
3. die Angabe des Wertes der Liegenschaft und des Zubehörs,
4. die Grundstücksgröße und bei der Versteigerung von Liegenschaftsanteilen auch die Angabe der

Größe des Anteils und, wenn damit Wohnungseigentum verbunden ist, einen Hinweis darauf und
auf die Größe der Wohnung und der sonstigen Räumlichkeiten, die ausschließlich genutzt werden
können (§ 1 Abs. 1 WEG),

5. zusätzlich können die Benutzungsart und sonstige nach Auffassung des Verkehrs wesentliche
Umstände aufgenommen werden,

6. Zeit und Ort der Versteigerung, die Höhe des Vadiums und des geringsten Gebots,
7. die Mitteilung, dass die auf die Liegenschaft sich beziehenden Urkunden, Schätzungsprotokolle

usw. bei dem zu benennenden Exekutionsgericht eingesehen werden können und Ablichtungen
des gesamten Schätzungsgutachtens gegen Kostenersatz erhältlich sind und eine Kurzfassung aus
der Ediktsdatei zu ersehen ist,

8. die Bezeichnung der Dienstbarkeiten, Ausgedinge und anderen nicht zu den Hypotheken
gehörenden Lasten, welche der Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen muss,

9. Festlegungen nach § 146 Abs. 1.

Weiterer Inhalt des Versteigerungsedikts

§ 170a. In das Versteigerungsedikt sind weiters aufzunehmen:
1. die Aufforderung, Rechte an der Liegenschaft, welche die Versteigerung unzulässig machen

würden, spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung bei Gericht anzu-
melden, widrigens sie zum Nachteil eines gutgläubigen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft
selbst nicht mehr geltend gemacht werden könnten,

2. die Aufforderung an Gläubiger, für welche auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellte
Forderungen haften, mit Ausnahme der Gläubiger mit bedingten Forderungen, bekannt zu geben,
ob sie mit der Übernahme der Schuld durch den Ersteher unter gleichzeitiger Befreiung des
bisherigen Schuldners einverstanden sind,

3. die Aufforderung an die öffentlichen Organe, die zur Vorschreibung und Eintreibung der von der
Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge und sonstigen öffentlichen Abgaben berufen
sind, in Ansehung der bereits pfandrechtlich sichergestellten Steuern, Zuschläge, Gebühren und
sonstigen öffentlichen Abgaben sich nach Z 2 über die Art der Berichtigung dieser Ansprüche zu
erklären und überdies spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung die bis
dahin rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden, durch bücherliche Eintragung oder
pfandweise Beschreibung noch nicht sichergestellten Steuern, Zuschläge, Gebühren und sonsti-
gen öffentlichen Abgaben samt Zinsen und anderen Nebengebühren anzumelden, widrigens diese
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letzteren Ansprüche, ohne Rücksicht auf das ihnen sonst zustehende Vorrecht, erst nach voller
Befriedigung des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse berichtigt werden würden,

4. bei Superädifikaten, die Aufforderung an alle Personen, die dingliche Rechte an dem zu
versteigernden Superädifikat in Anspruch nehmen, ihre Rechte und Ansprüche innerhalb einer
bestimmten Frist bei Gericht anzumelden, widrigens auf dieselben im Versteigerungsverfahren
nur insoweit Rücksicht genommen würde, als sie sich aus den Exekutionsakten ergeben.

Bekanntmachung des Versteigerungstermins

§ 170b. (1) Das Versteigerungsedikt ist öffentlich bekannt zu machen.

(2) Nach öffentlicher Bekanntmachung des Versteigerungstermins ist dessen Abberaumung oder
Verlegung wie dieser öffentlich bekannt zu machen.

(3) Bei der Bekanntmachung in der Ediktsdatei ist dem Versteigerungsedikt die vom Sachverständi-
gen übermittelte Kurzfassung des Schätzungsgutachtens samt Lageplan und bei Gebäuden auch ein
Grundriss sowie zumindest ein Bild anzuschließen.

Zustellung des Versteigerungsedikts

§ 171. Ausfertigungen des Versteigerungsedikts sind dem Verpflichteten, dem betreibenden
Gläubiger und allen Personen zuzustellen, für die nach den dem Gericht darüber vorliegenden Urkunden
auf der Liegenschaft oder an den auf dieser Liegenschaft haftenden Rechten dingliche Rechte und Lasten
bestehen oder Vorkaufsrechte einverleibt sind. Wird ein Miteigentumsanteil, mit dem nicht Wohnungs-
eigentum verbunden ist, versteigert, so ist auch jedem Miteigentümer eine Ausfertigung des Edikts an die
im Grundbuch angeführte Adresse zu übersenden.

Weitere Zustellungen

§ 172. Personen, zugunsten deren vor Aufnahme des Versteigerungsediktes in die Ediktsdatei um
Einverleibung dinglicher Rechte und Lasten oder eines Vorkaufsrechtes im Grundbuch angesucht wurde,
ist, falls sie von der Versteigerung noch nicht verständigt sind, eine Ausfertigung des Versteigerungs-
ediktes zuzustellen.

Verständigung bei einem Superädifikat

§ 173. Bei einem Superädifikat ist eine Ausfertigung des Versteigerungsedikts auch dem Eigentümer
der Liegenschaft, auf dem sich das Superädifikat befindet, zu übersenden.

Kuratorbestellung

§ 174. (1) Für Personen, an die die Zustellung der Ediktsausfertigung voraussichtlich nicht recht-
zeitig bewirkt werden kann oder an die die Zustellung fruchtlos versucht wurde, hat das Gericht einen
Kurator zu bestellen, dem die Ausfertigung zuzustellen ist. Die Bestellung ist öffentlich bekannt zu
machen.

(2) Soweit ein Widerstreit der Interessen nicht zu besorgen ist, kann dieselbe Person für mehrere
Beteiligte zum Kurator bestellt werden. Das Exekutionsgericht hat den Kurator zu entheben, wenn die
Person, für welche er bestellt ist, selbst erscheint oder dem Gericht einen anderen Vertreter namhaft macht
oder ihre Interessen eine weitere Vertretung nicht mehr erfordern.

(3) Die Daten über die Bestellung eines Kurators nach Abs. 1 sind in der Ediktsdatei zu löschen,
sobald der Kurator rechtskräftig seines Amtes enthoben wurde, der Meistbotsverteilungsbeschluss in
Rechtskraft erwachsen ist, oder die Kuratel sonst erloschen ist.“

34. § 175 erhält folgende Überschrift:

„Prüfungspflichten und Anordnungen des Gerichts“

35. § 176 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Besichtigung der Liegenschaft“

b) Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Auch Dritte haben die Besichtigung zu dulden.“
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c) In Abs. 2 wird der letzte Satz durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Besichtigungszeit ist in die Ediktsdatei aufzunehmen. Sie ist dem Verpflichteten und Dritten
mitzuteilen; bei Häusern mit mehr als zwei vermieteten Wohnungen kann dies durch Anschlag im Haus
geschehen.“

36. § 177 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Versteigerungstermin“

b) Abs. 2 lautet:

„(2) Bei dem Termin sind alle das Versteigerungsverfahren betreffenden Urkunden, insbesondere der
Katasterauszug, das Schätzungsgutachten und die zum Nachweis der geschehenen Bekanntmachungen
und Zustellungen dienenden Urkunden zur Einsicht aufzulegen.“

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Vereinbarungen, wonach jemand verspricht, bei einer Versteigerung als Mitbieter nicht zu
erscheinen oder nur bis zu einem bestimmten Preis oder sonst nur nach einem gegebenen Maßstab oder
gar nicht mitzubieten, sind ungültig. Die für die Erfüllung dieses Versprechens zugesicherten Beträge,
Geschenke oder andere Vorteile können nicht eingeklagt werden. Was dafür wirklich gezahlt oder
übergeben worden ist, kann zurückgefordert werden.“

37. § 178 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Verfahrensablauf“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Vor der Aufforderung zum Bieten hat der Richter bekannt zu geben:
1. die Höhe der Steuern, Zuschläge, Gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben samt Neben-

gebühren, deren Barzahlung verlangt wird;
2. die von den Gläubigern in Bezug auf die Übernahme der Schuld durch den Ersteher abgegebenen

Erklärungen;
3. inwieweit von den gesetzlichen Versteigerungsbedingungen abgewichen wird;
4. die Bestimmungen des § 148 und des § 177 Abs. 4.“

38. § 179 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Aufforderung zum Bieten“

b) Abs. 2 lautet:

„(2) Der die Versteigerung leitende Richter kann Versteigerungsstufen vorgeben. Die vorgegebenen
Versteigerungsstufen dürfen höchstens drei Prozent des Schätzwerts betragen.“

39. § 180 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Zulassung von Anboten und von Vertretern“

b) Abs. 2 letzter Satz lautet:

„Schreitet als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm
erteilte Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis.“

c) Abs. 4 lautet:

„(4) Angebote, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, sind nicht zuzulassen.“

40. § 181 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Schluss der Versteigerung“

b) Abs. 2 lautet:

„(2) Die Versteigerung ist zu schließen, wenn ungeachtet einer zweimaligen Aufforderung kein
höheres Anbot abgegeben wird und der Meistbietende das Vadium erlegt hat.“
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41. § 182 erhält folgende Überschrift:

„Widerspruchserhebung“

42. § 183 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Bei Superädifikaten ist vom Zuschlag auch der Eigentümer der Liegenschaft, auf dem sich das Super-
ädifikat befindet, zu verständigen. Unterliegt die Übertragung des Eigentums landesgesetzlichen Grund-
verkehrsgesetzen, so ist der Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen und bei Vorliegen der von dem
jeweiligen Grundverkehrsgesetz festgelegten Voraussetzung für rechtswirksam zu erklären.“

b) In Abs. 2 lautet der zweite Satz:

„Die Angabe des Zubehörs kann durch Bezugnahme auf das Schätzungsgutachten, die Angabe der
Bedingungen des Zuschlags durch Bezugnahme auf die Versteigerungsbedingungen geschehen.“

c) Abs. 3 lautet:

„(3) Die Erteilung des Zuschlags ist innerhalb von acht Tagen nach dem Versteigerungstermin
öffentlich bekannt zu machen und im Grundbuch anzumerken. In der Bekanntmachung der Zuschlags-
erteilung ist die Höhe des erzielten Meistbots anzugeben. Ist ein Überbot zulässig, so ist die für die
Überreichung von Überboten offenstehende Frist und der Mindestbetrag des zulässigen Überbots
öffentlich bekannt zu machen. §§ 170 und 170b Abs. 3 sind anzuwenden.“

43. § 184 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Widerspruchsgründe“

b) Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. die Frist zwischen der Aufnahme des Versteigerungsedikts in die Ediktsdatei und dem Versteige-
rungstermin nicht einmal einen Monat betragen hat;“

c) Abs. 1 Z 6 lautet:

„6. die Bedingungen, unter denen das höchste Anbot abgegeben wurde, von den Versteigerungs-
bedingungen abweichen, oder das Anbot, für das der Zuschlag verlangt wird, nach diesen
Versteigerungsbedingungen nicht zugelassen werden durfte;“

d) Am Ende der Z 7 wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt; die Z 8 entfällt.

44. § 185 erhält folgende Überschrift:

„Entscheidung über den Widerspruch“

45. § 186 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Versagung des Zuschlags“

b) Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Diese Anmerkung hat die Folge, dass im Falle der Aufhebung des Beschlusses in höherer Instanz die
Rechtswirkungen der Anmerkung der Erteilung des Zuschlages (§ 72 GBG) auf den Zeitpunkt der
Anmerkung der Zuschlagsversagung zurückbezogen werden.“

46. § 187 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rekurs gegen Zuschlagserteilung oder -versagung“

b) In Abs. 1 wird das Zitat „§ 171 Abs. 1“ durch das Zitat „§ 171 erster Satz“ ersetzt.

47. § 188 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Neuerliche Versteigerung“
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b) Abs. 1 bis 2 lauten:

„(1) Nach Rechtskraft des den Zuschlag versagenden Beschlusses ist die vom Meistbietenden
geleistete Sicherheit auf dessen Antrag oder von Amts wegen zurückgegeben oder im Fall des § 148
Abs. 3 das gegen den Meistbietenden erlassene Verbot aufzuheben und die bücherliche Anmerkung zu
löschen.

(2) Ist eine neuerliche Versteigerung zulässig, so ist von Amts wegen oder auf Antrag des
betreibenden Gläubigers nach Eintritt der Rechtskraft der Zuschlagsversagung neuerlich ein Versteige-
rungstermin anzuberaumen.“

c) Abs. 3 entfällt; Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung „(3)“.

48. § 189 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rechtsfolgen der Zuschlagserteilung“

b) In Abs. 2 werden die Worte „in den Versteigerungsbedingungen“ durch die Worte „im Versteigerungs-
edikt“ ersetzt.

49. §§ 190 bis 193 werden aufgehoben.

50. § 194 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Z 3 lautet:

„3. die Namen der Bieter und jeweils deren Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit sowie
beim Ersteher zusätzlich die von ihm geleistete Sicherheit;“

bb) Der Strichpunkt am Ende der Z 6 wird durch einen Punkt ersetzt; Z 7 wird aufgehoben.

b) Abs. 3 entfällt.

51. § 195 Abs. 2 lautet:

„(2) Ein solches Überbot ist zu berücksichtigen, wenn dem Überbieter kein ihn vom Bieten im
Versteigerungstermin ausschließendes Hindernis entgegensteht und wenn er sich bereit erklärt, einen das
frühere Meistbot mindestens um ein Viertel übersteigenden Preis zu entrichten und die für die frühere
Versteigerung geltenden Versteigerungsbedingungen zu erfüllen. Unterliegt die Übertragung des Eigen-
tums landesgesetzlichen Grundverkehrsgesetzen, so sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.“

52. § 196 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Anbringung des Überbots“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Das Überbot ist innerhalb von 14 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung der Zuschlags-
erteilung beim Exekutionsgericht anzubringen. Gleichzeitig ist dem Gericht anzubieten, dass ein Viertel
des angebotenen Kaufpreises durch gerichtlichen oder notariellen Erlag von Bargeld oder Sparurkunden
binnen sieben Tagen nach gerichtlicher Aufforderung sichergestellt werden wird.“

53. § 197 erhält folgende Überschrift:

„Entkräftung des Überbots“

54. § 198 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Annahme des Überbots“

b) Abs. 1 Satz 1 lautet:

„Nach Ablauf der für die Erklärung des Erstehers bestimmten Frist hat das Exekutionsgericht den Über-
bieter, dessen Angebot angenommen werden soll, zum Erlag der angebotenen Sicherheitsleistung (§ 196
Abs. 1) oder Nachweis des notariellen Erlags aufzufordern und nach dem Einlangen über die Annahme
der eingelangten Überbote Beschluss zu fassen.“



728 BGBl. I – Ausgegeben am 11. Juli 2000 – Nr. 59

55. § 199 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rechtsfolgen der Annahme des Überbots“

b) In Abs. 1 lautet der vierte Satz:

„Binnen derselben Frist ist die Erteilung des Zuschlages öffentlich bekannt zu machen und im Grundbuch
anzumerken; dieser Anmerkung kommt die Rechtswirkung einer Anmerkung der Erteilung des Zu-
schlages (§ 72 GBG) zu.“

c) Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Der Überbieter, dessen Überbot angenommen wurde, gilt von dem Tag der Erteilung des
Zuschlags an als Ersteher und hat alle in Gemäßheit der Vorschriften dieses Gesetzes dem Ersteher
obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen, dagegen hat er von diesem Tag auf alle Nutzungen Anspruch,
die dem Ersteher nach den Vorschriften dieses Gesetzes vom Tag der Zuschlagserteilung an gebühren.

(3) Das in gerichtlicher Verwahrung befindliche Vadium des früheren Erstehers samt den auf-
gelaufenen Zinsen, der von ihm schon erlegte Betrag des Meistbots samt den hinzugekommenen Zinsen
und die von den nicht zugelassenen Überbietern erlegten Gelder und Sparurkunden sind zurückzustellen;
in Ansehung der als Vadium dienenden Hypothekarforderungen ist nach § 188 Abs. 1 vorzugehen.“

56. § 200 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Einstellung der Exekution“

b) Z 1 entfällt.

c) Z 3 lautet:

„3. wenn der betreibende Gläubiger vor Beginn der Versteigerung von der Fortsetzung der Exekution
absteht (§ 39 Abs. 1 Z 6 letzter Fall); wegen der vollstreckbaren Forderung des betreibenden
Gläubigers kann vor Ablauf eines halben Jahres seit dem Antrag auf Einstellung eine neue
Versteigerung nicht beantragt werden;“

57. Nach § 200 wird folgender § 200a samt Überschrift eingefügt:

„Zahlungsvereinbarung

§ 200a. Das Versteigerungsverfahren ist auf Antrag des betreibenden Gläubigers oder mit dessen
Zustimmung durch Beschluss ohne Auferlegung einer Sicherheitsleistung aufzuschieben, wenn zwischen
den Parteien eine Zahlungsvereinbarung getroffen wurde. Ein Aufschub ist bis zum Beginn der
Versteigerung möglich. Die Versteigerung kann erst nach Ablauf von drei Monaten ab Einlangen des
Aufschiebungsantrags bei Gericht fortgesetzt werden. Wird die Fortsetzung nicht innerhalb eines Jahres
beantragt, so ist die Exekution einzustellen.“

58. § 201 erhält folgende Überschrift:

„Vorrang der Zwangsverwaltung“

59. § 202 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Zwangsverwaltung – Aufschiebung“

b) In Abs. 1 entfällt der zweite Satz.

c) Abs. 2 lautet:

„(2) Wenn zur Zeit, da der Aufschiebungsantrag angebracht wird, die Schätzung noch nicht statt-
gefunden hat, kann das Exekutionsgericht zur Hintanhaltung einer voraussichtlich vergeblichen Aufwen-
dung von Kosten auf Antrag oder von Amts wegen verfügen, dass die Schätzung bis zur Entscheidung
über den Antrag zu unterbleiben hat.“

60. §§ 203 und 204 werden aufgehoben.

61. § 205 samt Überschrift lautet:

„Verständigung von der Einstellung oder Aufschiebung

§ 205. Von jeder Einstellung oder Aufschiebung eines Versteigerungsverfahrens sind neben dem
Verpflichteten der betreibende Gläubiger sowie alle übrigen Personen besonders zu verständigen, die von
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den Vorfällen des Versteigerungsverfahrens jeweils durch Zustellung schriftlicher Beschlussausferti-
gungen zu benachrichtigen sind. Von der rechtskräftigen Einstellung ist auch der nach § 158 oder 199
bestellte Verwalter der Liegenschaft zu verständigen. Der betreibende Gläubiger, zu dessen Gunsten die
Einleitung des Versteigerungsverfahrens im Grundbuch angemerkt wurde, ist gleichzeitig von den ihm
nach § 208 zustehenden Befugnissen und von der Frist zu verständigen, binnen deren diese Befugnisse
auszuüben sind.“

62. § 206 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Ausscheiden eines betreibenden Gläubigers“

b) In Abs. 1 lautet das Klammerzitat „(§§ 35 bis 37, 39, 40, 188, 200 Z 3, 200a, 201)“, die Absatz-
bezeichnung „(1)“  sowie die Abs. 2 und Abs. 3 entfallen.

63. § 207 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Löschung der bücherlichen Anmerkungen“

b) In Abs. 1 entfällt der zweite Satz.

64. § 208 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Pfandrechtseintragung“

b) In Abs. 1 wird das Klammerzitat „(§ 134)“ durch das Klammerzitat „(§ 137)“ ersetzt.

c) Abs. 2 erster Satz lautet:

„Für die Bewilligung und den Vollzug dieser Einverleibung gelten die Bestimmungen des GBG mit der
Abweichung, dass die Rekursfrist 14 Tage beträgt.“

65. § 209 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Anberaumung der Meistbotsverteilungstagsatzung“

b) Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Spätestens nach vollständiger Berichtigung des Meistbots hat das Gericht von Amts wegen zur
Verhandlung über die Verteilung des Meistbots eine Tagsatzung anzuberaumen.

(2) Zur Tagsatzung sind außer dem Verpflichteten der betreibende Gläubiger und alle Personen zu
laden, für die nach den dem Gericht darüber vorliegenden Urkunden an der versteigerten Liegenschaft
oder an den auf dieser Liegenschaft haftenden Rechten dingliche Rechte und Lasten bestehen.“

c) Abs. 4 lautet:

„(4) Die Anberaumung der Tagsatzung ist öffentlich bekannt zu machen. Zwischen der Aufnahme in
die Ediktsdatei und der Tagsatzung soll eine Frist von mindestens vier Wochen liegen.“

66. § 210 samt Überschrift lautet:

„Forderungsanmeldung

§ 210. (1) Die mit ihren Ansprüchen auf das Meistbot gewiesenen Personen sind bei der Ladung
aufzufordern, ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen, wiederkehrenden Leistungen, Kosten und sonstigen
Nebenforderungen spätestens 14 Tage vor der Tagsatzung anzumelden und die zum Nachweis ihrer An-
sprüche dienenden Urkunden, falls sich diese nicht schon bei den Zwangsversteigerungsakten befinden,
gleichzeitig in Urschrift oder Abschrift vorzulegen, widrigens ihre Ansprüche bei der Verteilung nur
insoweit berücksichtigt würden, als sie sich aus dem Grundbuch als rechtsbeständig und zur Befriedigung
geeignet ergeben.

(2) Auch Forderungen, die nach Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist, spätestens aber bei der Tag-
satzung angemeldet werden, sind bei der Verteilung zu berücksichtigen. Muss auf Grund der verspäteten
Anmeldung die Verhandlung von Amts wegen oder auf Antrag eines anwesenden Gläubigers erstreckt
werden, so hat das Exekutionsgericht nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) die Kosten jedes nach § 209
Abs. 2 und 3 zu verständigenden und bei der erstreckten Tagsatzung anwesenden Beteiligten für die
Teilnahme an der erstreckten Verhandlung festzusetzen und deren Bezahlung dem säumigen Gläubiger
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aufzuerlegen. Wenn ein Beteiligter durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, sind die Kosten nach dem
Rechtsanwaltstarifgesetz zu bemessen.“

67. § 211 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Angabe des Entschädigungs- oder Kapitalbetrags“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Bei Dienstbarkeiten, Ausgedingen und anderen Reallasten, bei einverleibten Bestandrechten
sowie bei anderen nach den Versteigerungsbedingungen und nach dem Ergebnis der Versteigerung vom
Ersteher nicht zu übernehmenden Rechten und Lasten muss der Betrag, der wegen Nichtüberweisung
beanspruchten Entschädigung angegeben werden, bei Höchstbetragshypotheken der Betrag, mit dem
Befriedigung beansprucht wird.“

c) Abs. 3 lautet:

„(3) Bei Superädifikaten ist von den Pfandgläubigern die Rangordnung des von ihnen behaupteten
Pfandrechts unter Bezeichnung der Zeit, von der an das Pfandrecht in Anspruch genommen wird,
anzugeben.“

d) Folgender Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Bei einer Höchstbetragshypothek reicht zum Nachweis des zum Zeitpunkt der letzten vom
Verpflichteten unwidersprochen gebliebenen Saldomitteilung offenen Betrags die Vorlage dieser Saldo-
mitteilung aus.“

68. § 212 erhält folgende Überschrift:

„Verhandlung über die Ansprüche“

69. § 213 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Widerspruchsrecht“

b) Abs. 1 Satz 1 lautet:

„Gegen die Berücksichtigung angemeldeter oder aus dem Grundbuch zu entnehmender Ansprüche bei der
Verteilung, gegen die Höhe der an Kapital- und Nebengebühren angesprochenen Beträge und gegen die
für einzelne Forderungen begehrte Rangordnung kann von allen zur Tagsatzung erschienenen
Berechtigten Widerspruch erhoben werden, deren Ansprüche beim Ausfallen des bestrittenen Rechts aus
dem Versteigerungserlös zum Zug kommen könnten; die Befugnis zum Widerspruch steht unter dieser
Voraussetzung insbesondere auch den Afterpfandgläubigern zu.“

70. § 214 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Verteilungsbeschluss“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Nach den Ergebnissen dieser Verhandlung ist auf Grund der erfolgten Anmeldungen, der Akten
des Versteigerungsverfahrens und des Grundbuchsstandes über die Verteilung Beschluss zu fassen.“

71. § 215 wird wie folgt geändert:

a) Z 1 lautet:

„1. das Meistbot oder Überbot, die zur Erhöhung des Meistbots gegebenen Beträge (§ 197) und die
Zinsen hievon, soweit letztere nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes dem Ersteher
zufallen;“

b) Z 3 lautet:

„3. das Vadium des säumigen Erstehers und die von diesem erlegten Meistbotsraten, soweit sie nach
den Vorschriften dieses Gesetzes in die Verteilungsmasse fallen, sowie die vom Ersteher
geleisteten sonstigen Ersätze samt Zinsen (§ 155);“
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72. § 216 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Rangordnung der zu berichtigenden Ansprüche“

b) In Abs. 1 Z 2 entfällt der erste Halbsatz; der Strichpunkt am Ende der Z 2 wird durch einen Punkt
ersetzt und folgender Satz wird angefügt:

„Diese Ansprüche sind jedoch ohne Rücksicht auf das ihnen sonst zustehende Vorrecht erst nach voller
Befriedigung des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse zu berichtigen, wenn sie nicht
spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung angemeldet wurden;“

73. § 217 erhält folgende Überschrift:

„Rest der Verteilungsmasse“

74. Die Überschrift des § 218 lautet:

„Gleiche Rangordnung“

75. § 219 erhält folgende Überschrift:

„Renten und wiederkehrende Leistungen“

76. § 220 erhält folgende Überschrift:

„Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter auflösender Bedingung“

77. § 221 erhält folgende Überschrift:

„Pfandrechtlich sichergestellte Forderungen unter aufschiebender Bedingung“

78. § 222 erhält folgende Überschrift:

„Simultanhypothek“

79. § 223 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Andere pfandrechtlich sichergestellte Forderungen“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Auch alle anderen pfandrechtlich sichergestellten Forderungen, einschließlich der pfandrechtlich
sichergestellten Steuern- und Gebührenforderungen sind durch Barzahlung zu berichtigen. Der Gläubiger
kann sich aber noch in der Verteilungstagsatzung mit der Übernahme der Schuld in Anrechnung auf das
Meistbot durch den Ersteher und der Befreiung des früheren Schuldners einverstanden erklären.“

c) Der erste Satz des Abs. 3 lautet:

„Bei Berichtigung von unverzinslichen betagten Forderungen durch Barzahlung ist der aus der Vertei-
lungsmasse auf die Forderung entfallende Betrag für die Zeit bis zum Eintritt der Fälligkeit zinstragend
anzulegen“.

80. § 224 samt Überschrift lautet:

„Höchstbetragshypothek

§ 224. Bei einer Höchstbetragshypothek sind die bis zur letzten Verteilungstagsatzung bereits
entstandenen Forderungen des Gläubigers an Kapital und Nebengebühren in Gemäßheit der sonst für
pfandrechtlich sichergestellte Forderungen der gleichen Art geltenden Vorschriften durch Barzahlung
(zinstragende Anlegung) oder Übernahme zu berichtigen.“

81. § 225 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Dienstbarkeiten und Reallasten“

b) In Abs. 1 wird das Klammerzitat „(§ 144)“ durch das Klammerzitat „(§ 143)“ ersetzt.

82. § 226 erhält folgende Überschrift:

„Einverleibte Ausgedinge“
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83. § 227 erhält folgende Überschrift:

„Entschädigungsansprüche“

84. § 228 erhält folgende Überschrift:

„Bücherliche Vormerkungen“

85. § 229 Abs. 1 lautet:

„(1) Im Verteilungsbeschluss ist zunächst der gesamte Betrag der Verteilungsmasse auszuweisen.
Sodann sind die an die einzelnen Berechtigten abzuführenden oder für sie zu erlegenden Barbeträge, die
vom Ersteher in Anrechnung auf das Meistbot übernommenen Lasten und Schulden samt Nebengebühren
und die den übernommenen Lasten und Schulden entsprechenden Deckungsbeträge ziffernmäßig, nach
der Rangordnung der hiedurch zu befriedigenden oder sicherzustellenden Rechte und Ansprüche
aufzuführen.“

86. § 230 samt Überschrift lautet:

„Gläubiger unbekannten Aufenthalts

§ 230. (1) Ist der Gläubiger einer auf der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellten Forderung
unbekannten Aufenthalts, so ist für ihn ein Abwesenheitskurator nach § 276 ABGB zu bestellen. Der auf
diese Forderung entfallende Betrag kann nicht durch Übernahme der Schuld durch den Ersteher beglichen
werden, sondern nur durch Barzahlung. Gibt der Kurator nicht binnen fünf Jahren ab Rechtskraft des
Meistbotverteilungsbeschlusses den Gläubiger oder dessen Rechtsnachfolger dem Gericht bekannt, so ist
der Betrag in einer Nachtragsverteilung an die Gläubiger zu verteilen.

(2) Die Bestellung des Kurators obliegt dem Exekutionsgericht. Das Verfahren richtet sich nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. § 174 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 sind anzuwenden. Die
Kosten des Kurators hat zunächst der betreibende Gläubiger zu tragen, unbeschadet seines
Ersatzanspruchs nach § 74.

(3) Die Daten über die Bestellung eines Kurators nach Abs. 1 sind in der Ediktsdatei zu löschen,
sobald der Kurator rechtskräftig seines Amtes enthoben wurde oder der Beschluss über die Nachtrags-
verteilung in Rechtskraft erwachsen ist oder die Kuratel sonst erloschen ist.“

87. § 231 erhält folgende Überschrift:

„Entscheidung über den Widerspruch“

88. § 232 erhält folgende Überschrift:

„Verfahrensbestimmungen“

89. § 233 erhält folgende Überschrift:

„Inhalt des Urteils“

90. § 234 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Rekurs gegen Verteilungsbeschluss“

b) In Abs. 1 entfällt der letzte Satz.

91. § 235 erhält folgende Überschrift:

„Meistbotsrest“

92. § 236 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Ausfolgungsbeschluss“

b) Abs. 1 lautet:

„(1) Im Verteilungsbeschluss sind die für den Erlös bezugsberechtigten Personen und die diesen
auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Beträge sind nach Eintritt der Rechtskraft den bezugs-
berechtigten Personen auszufolgen. Diese Verfügungen können auch gesondert getroffen werden.“

93. § 238 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift lautet:

„Versteigerung von Liegenschaftsanteilen und nicht verbücherten Liegenschaften“
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b) Der bisherige Inhalt des § 238 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“;  folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Wird auf eine Liegenschaft Exekution geführt, die in ein öffentliches Buch nicht eingetragen ist,
so gelten hiefür die Bestimmungen über Superädifikate sinngemäß.“

94. § 239 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Z 1 lautet:

„1. Wiederkaufsberechtigte und Pfandgläubiger von der Bewilligung der Versteigerung verständigt
werden oder die bücherliche Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens angeordnet
wird;

b) Abs. 1 Z 2 wird folgende Wendung angefügt:

„die Zahl der zur Schätzung beizuziehenden Sachverständigen bestimmt und die Sachverständigen
ernannt werden;“

c) Abs. 1 Z 4 lautet:

„4. der Versteigerungstermin bestimmt wird;“

d) Abs. 2 lautet:

„(2) Gegen die während des Versteigerungstermins und während der Verteilungstagsatzung gefassten
und verkündeten Beschlüsse ist ein abgesonderter Rekurs nicht zulässig.“

e) Abs. 3 wird aufgehoben.

95. In § 252j entfallen die Worte „vor Begründung eines Pfandrechts“.

96. § 271 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Wenn ein Übernahmsantrag gestellt wird und die Sicherheit geleistet wurde, ist das Exekutions-
verfahren aufzuschieben. Die geleistete Sicherheit verfällt, unbeschadet aller aus dem genehmigten
Übernahmsantrag gegen den Antragsteller sich ergebenden Ansprüche, zu Gunsten der Verteilungsmasse,
wenn der Antragsteller nach Genehmigung seines Antrags mit der Zahlung des Übernahmspreises und der
Kosten säumig wird. In Bezug auf die Hereinbringung des Übernahmspreises samt Zinsen gilt § 155
Abs. 2.

(3) Nach Genehmigung des Übernahmsantrags und Bezahlung des Übernahmspreises samt Neben-
gebühren hat das Gericht das Exekutionsverfahren einzustellen. Bei Saumsal in der Bezahlung des Über-
nahmspreises ist das aufgeschobene Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen wieder aufzunehmen.“

97. § 272 Abs. 5 lautet:

„(5) Eine öffentliche Bekanntmachung der Versteigerung in einem Versteigerungshaus durch Auf-
nahme in die Ediktsdatei kann unterbleiben, wenn vom Versteigerungshaus Mitteilungsblätter aufgelegt
werden, die einen größeren Käuferkreis ansprechen.“

98. In § 278 Abs. 1 wird das Zitat „§ 179 Abs. 1“ durch das Zitat „§ 179“ ersetzt.

99. § 282 Abs. 1 lautet:

„(1) In Ansehung des Abstehens von der Exekution sowie der Einstellung des Verkaufsverfahrens ist
§ 200 Z 3 und 4 sinngemäß anzuwenden.“

100. In § 285 Abs. 3 entfällt das Wort: „beglaubigter“.

101. In § 290a Abs. 1 Z 7 werden nach dem Wort „Überbrückungshilfegesetz“ die Worte „ , das Weiter-
bildungsgeld“ eingefügt.

102. § 301 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden Z 5 bis 7 durch folgende Z 5 ersetzt:

„5. die vom Verpflichteten bekannt gegebenen Unterhaltspflichten.“

b) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Wurde eine wiederkehrende Forderung gepfändet, so hat der Drittschuldner den betreibenden
Gläubiger von der nach wie vor bestehenden Beendigung des der Forderung zugrunde liegenden
Rechtsverhältnisses innerhalb einer Woche nach Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem das
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Rechtsverhältnis beendet wurde, zu verständigen. Abs. 3 ist anzuwenden, wobei die Haftung auf
1 000 Euro je Bezugsende beschränkt ist.“

103. § 302 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 lautet:

„(1) Für die mit der Abgabe der Erklärung verbundenen Kosten stehen dem Drittschuldner als Ersatz
zu:

1. 25 Euro, wenn eine wiederkehrende Forderung gepfändet wurde und diese besteht;
2. 15 Euro in den sonstigen Fällen.

In diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer enthalten.“

b) In Abs. 3 entfällt die Wortfolge „von 150 S“.

104. In § 318 wird das Zitat „281, 282 und 289“ durch das Zitat „281 und 282“ ersetzt.

105. § 351 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 74 ist im Teilungsverfahren nicht anzuwenden. Die entstandenen Barauslagen sind auf die
Parteien im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile aufzuteilen; Barauslagen, die eine Partei in einem
darüber hinausgehenden Ausmaß vorläufig bestritten hat, sind ihr, soweit sie zur Rechtsverwirklichung
notwendig waren, auf ihr Verlangen zu erstatten.“

106. §§ 352 und 352a samt Überschriften werden durch folgende Bestimmungen samt Überschriften
ersetzt:

„Versteigerung einer gemeinschaftlichen Liegenschaft

§ 352. Auf die Vollstreckung des Anspruchs der gerichtlichen Versteigerung einer gemeinschaft-
lichen Liegenschaft zum Zwecke der Auseinandersetzung sind die Bestimmungen über die Zwangs-
versteigerung von Liegenschaften mit folgenden Abweichungen sinngemäß anzuwenden:

1. Die dem betreibenden Gläubiger oder dem Verpflichteten im Verfahren eingeräumten Rechte und
aufgetragenen Pflichten treffen alle Miteigentümer.

2. Die Vorlage eines Interessentenverzeichnisses ist nicht erforderlich.
3. Die Exekutionsbewilligung ist dem Vorkaufsberechtigten zuzustellen; er ist zum Versteigerungs-

termin zu laden.
4. Dinglich Berechtigte sind nicht Beteiligte des Verfahrens. Sie sind nicht einzuvernehmen, sie

sind zu Tagsatzungen nicht zu laden; Beschlüsse sind ihnen nicht zuzustellen.
5. Die Einstellung nach § 39 Abs. 1 Z 6 bedarf auch der Zustimmung des Verpflichteten.
6. Hinsichtlich der Kosten des Verfahrens gilt § 351 Abs. 3.

Versteigerungsbedingungen

§ 352a. (1) Die betreibende Partei kann mit dem Exekutionsantrag, die verpflichtete Partei innerhalb
von 14 Tagen nach Zustellung der Exekutionsbewilligung von den gesetzlichen Bestimmungen bei der
Zwangsversteigerung abweichende Versteigerungsbedingungen vorlegen. Hierüber ist eine Tagsatzung
abzuhalten, zu der alle Miteigentümer zu laden sind. Diese Versteigerungsbedingungen hat das Gericht zu
genehmigen, wenn alle übrigen Miteigentümer zustimmen und sie keine unerlaubten oder ungültigen
Bestimmungen enthalten.

(2) Die Rechte dinglich Berechtigter bleiben von der Versteigerung unberührt. Diese Lasten sind
vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen, auch wenn sie durch das Meistbot nicht
gedeckt sind. Auch ein eingetragenes Wiederkaufsrecht bleibt unberührt. § 1408 ABGB gilt. Ab-
weichungen hievon sind unzulässig.

(3) Das geringste Gebot ist der Schätzwert. Die Versteigerungsbedingungen können anderes vor-
sehen, nicht jedoch weniger als drei Viertel des Schätzwerts.

(4) Einer Schätzung bedarf es nicht, wenn sich die Miteigentümer vor dem Schätzungstermin auf
einen Ausrufpreis einigen. Im Versteigerungsedikt ist darauf hinzuweisen, dass keine Schätzung erfolgt
ist. Im Übrigen tritt der Ausrufpreis, soweit in gesetzlichen Bestimmungen auf den Schätzwert abgestellt
wird, an dessen Stelle.

Versteigerung

§ 352b. Bei der Versteigerung gilt Folgendes:
1. Die Frist des § 169 Abs. 2 gilt nicht.
2. Der Verpflichtete ist vom Bieten nicht ausgeschlossen.



BGBl. I – Ausgegeben am 11. Juli 2000 – Nr. 59 735

3. Wird im Versteigerungstermin kein Bietanbot abgegeben, so hat das Gericht eine Frist, die
mindestens vier, höchstens jedoch acht Wochen betragen soll, festzulegen, innerhalb der schrift-
liche Anbote an das Gericht zu richten sind. Dies ist in der Tagsatzung bekannt zu geben und
öffentlich bekannt zu machen. §§ 170 und 170b Abs. 3 sind anzuwenden.

4. Die schriftlichen Anbote dürfen den Schätzwert um ein Viertel unterschreiten. Das schriftliche
Anbot ist in einem verschlossenen Kuvert abzugeben. Dessen Inhalt ist bis zur Öffnung durch den
Richter von der Akteneinsicht ausgenommen. Unverzüglich nach Ablauf der Frist, keinesfalls
jedoch vor diesem Zeitpunkt, hat der Richter in einer öffentlichen Tagsatzung eigenhändig
sämtliche eingelangte Kuverts zu öffnen und den Bieter mit dem höchsten Anbot zum Erlag des
Vadiums binnen 14 Tagen aufzufordern. Bei rechtzeitigem Erlag des Vadiums ist diesem Bieter
mit Beschluss der Zuschlag zu erteilen.

Verteilung

§ 352c. Das Meistbot ist nach dem Einvernehmen der Parteien aufzuteilen. Einigen sich die Parteien
nicht, so hat das Gericht hierüber nach mündlicher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden. Auf das
Verfahren sind die Bestimmungen über das Verfahren vor den Bezirksgerichten (§§ 431 ff ZPO) anzu-
wenden.“

107. § 355 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Exekution gegen den zur Unterlassung einer Handlung oder zur Duldung der Vornahme
einer Handlung Verpflichteten geschieht dadurch, dass wegen eines jeden Zuwiderhandelns nach Eintritt
der Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels auf Antrag vom Exekutionsgericht anlässlich der Bewilligung
der Exekution eine Geldstrafe verhängt wird. Wegen eines jeden weiteren Zuwiderhandelns hat das
Exekutionsgericht auf Antrag eine weitere Geldstrafe oder eine Haft bis zur Gesamtdauer eines Jahres zu
verhängen. Diese sind nach Art und Schwere des jeweiligen Zuwiderhandelns, unter Bedachtnahme auf
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verpflichteten und das Ausmaß der Beteiligung an der Zu-
widerhandlung auszumessen.“

108. § 359 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird der Betrag „80 000 S“ durch den Betrag „100 000 Euro“ ersetzt.

b) In Abs. 2 lautet der erste Satz:

„Ist die Geldstrafe zu Unrecht verhängt worden oder wird der Antrag vor Rechtskraft des Strafbeschlusses
zurückgezogen, so ist der erhaltene Betrag dem Verpflichteten zurückzuzahlen.“

c) Abs. 3 wird aufgehoben.

109. § 379 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 wird am Ende der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 und 5
angefügt:

„4. die Verwaltung von Liegenschaften des Gegners der gefährdeten Partei;
5. das Verbot der Veräußerung und Belastung von Liegenschaften oder bücherlichen Rechten des

Gegners der gefährdeten Partei.“

b) Abs. 4 wird durch folgende Absätze ersetzt:

„(4) Die Pfändung von Sachen des Gegners der gefährdeten Partei darf nicht angeordnet werden.

(5) Zur Sicherung von Forderungen gegen einen Erben können bei Vorhandensein der in Abs. 2
angegebenen Voraussetzungen zu Gunsten der Gläubiger des Erben in Ansehung des ihm angefallenen
Erbgutes vor der Einantwortung einstweilige Verfügungen getroffen werden. Je nach dem zu erreichenden
Zweck können mit der einstweiligen Verfügung die notwendigen Sicherungsmittel (§§ 379 und 382)
angeordnet werden.“

110. In § 383 Abs. 1 werden vor dem Zitat „§ 382 Abs. 1 Z 2“ die Worte „§ 379 Abs. 3 Z 4 und im“
eingefügt.

111. In § 384 Abs. 3 werden nach den Worten „Recht bewirkt, als“ die Worte „die von ihr geltend
gemachte Geldforderung oder“ eingefügt.
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Artikel II

Aufgehobene Rechtsvorschriften

Aufgehoben werden
1. das Hofkanzleidekret vom 6. Juni 1838 über die Ungültigkeit von Verabredungen bei öffent-

lichen Versteigerungen, JGS Nr. 277/1838;
2. § 560 der Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 9. Mai 1951, womit die Geschäfts-

ordnung für die Gerichte I. und II. Instanz teilweise geändert und neu verlautbart wird, BGBl.
Nr. 264/1951;

3. das Justiz-Hofdekret vom 3. Juni 1846, an sämtliche Appellationsgerichte JGS Nr. 968/1846;
4. die Verordnung des Justizministers im Einvernehmen mit den Ministern der Finanzen und des

Innern, dem Leiter des Ackerbauministeriums sowie mit dem Obersten Rechnungshofe vom
8. Jänner 1911, betreffend die Zustellung gerichtlicher Pfändungs-, Verbots- und Überweisungs-
beschlüsse bei Exekution und Verbot auf Forderungen an das Ärar, die durch die Postsparkasse
ausgezahlt werden, RGBl. Nr. 4/1911.

Artikel III

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, mit 1. Oktober 2000
in Kraft. Es ist auf Exekutionsverfahren anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem
30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist. Tritt der betreibende Gläubiger einem anhängigen Ver-
steigerungsverfahren bei, so ist dieses Bundesgesetz nur anzuwenden, wenn der Exekutionsantrag des
führenden betreibenden Gläubigers nach dem 30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist.

(2) § 56 Abs. 2 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn die Verhandlung
oder Einvernehmung nach dem 30. September 2000 verfügt wird.

(3) §§ 71, 71a, 170 Z 7, soweit er sich auf die Ediktsdatei bezieht, § 170b Abs. 2 und 3, § 174 Abs. 3,
§ 176 Abs. 2 zweiter Satz, § 183 Abs. 3 letzter Satz, § 184 Abs. 1 Z 1, § 230 Abs. 3, § 352b Z 3 und 4 EO
in der Fassung dieses Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(4) § 272 Abs. 5 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(5) §§ 172 und 173 EO in der derzeit geltenden Fassung sind in Exekutionsverfahren, in denen das
Versteigerungsedikt nach § 71 EO in der derzeit geltenden Fassung bekannt gemacht wurde, weiterhin
anzuwenden.

(6) Bis 31. Dezember 2001 erfolgt die öffentliche Bekanntmachung nach § 170b Abs. 1 EO in der
Fassung dieses Bundesgesetzes durch Edikt nach § 71 EO in der derzeit geltenden Fassung; die
öffentliche Bekanntmachung nach § 174 Abs. 1, § 183 Abs. 3, § 199 Abs. 1, § 209 Abs. 4 und § 230
Abs. 2 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes durch Anschlag an der Gerichtstafel.

(7) § 141 Abs. 4 zweiter Satz in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. September 2001 in
Kraft.

(8) § 74a EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn der Antrag nach dem
30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist.

(9) § 82 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt zu demselben Zeitpunkt in Kraft wie die
Verordnung (EG) des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

(10) §§ 84 und 86 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind anzuwenden, wenn der Antrag auf
Vollstreckbarerklärung nach dem 30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist.

(11) Auf die Exekution eines Superädifikats sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
anzuwenden, wenn der Exekutionsantrag oder der im Rahmen der Fahrnisexekution gestellte Antrag auf
neuerlichen Vollzug nach dem 30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist, wenn nicht bereits ein
Pfandrecht am Superädifikat begründet wurde.

(12) § 292l EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist auch auf bereits am 1. Oktober 2000
anhängige Verfahren anzuwenden.

(13) § 301 Abs. 1 und § 302 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn der
Auftrag zur Drittschuldnererklärung nach dem 30. September 2000 erteilt worden ist.
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(14) § 301 Abs. 4 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn das
Rechtsverhältnis nach dem 30. September 2000 beendet wird.

(15) §§ 352 bis 352c EO, mit Ausnahme von § 352b Z 3 und 4 EO, in der Fassung dieses
Bundesgesetzes sind auf Exekutionsverfahren anzuwenden, in denen der Exekutionsantrag nach dem
31. Dezember 2000 bei Gericht eingelangt ist.

(16) §§ 355 und 359 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn der Strafantrag
nach dem 30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist. Die Geldstrafen fließen dem Bund zu.

(17) §§ 379, 383 und 384 EO in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf Verfahren anzuwenden,
in denen der Antrag nach dem 30. September 2000 bei Gericht eingelangt ist.

Klestil

Schüssel


